Stand September 2021
Satzung des Kolpingwerk Bezirksverband N.N. in der Fassung vom xx.xx.xxxx

Präambel
[bookmark: _GoBack]Die Kolpingsfamilien und deren Bezirksverbände im Kolpingwerk Deutschland sind familienhafte und generationsübergreifende Gemeinschaften, in denen sich Christinnen und Christen engagieren. Sie sind offen für alle Menschen, die auf der Grundlage des Evangeliums und der katholischen Soziallehre / christlichen Gesellschaftslehre Verantwortung übernehmen wollen.
Kolpingsfamilien und deren Bezirksverbände leiten sich von dem Priester und Sozialreformer Adolph Kolping her und berufen sich auf ihn. Als Teil einer weltweiten Gemeinschaft fördern sie im Sinne Adolph Kolpings Bewusstsein für ein verantwortliches Leben und solidarisches Handeln.
Kolpingsfamilien und deren Bezirksverbände verstehen sich als Weg-, Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft und geben Menschen Orientierung und Lebenshilfe. Schwerpunkte des Handelns sind: Die Arbeit mit jungen und für junge Menschen, das Engagement in der Arbeitswelt, die Arbeit mit der und für die Familie sowie das Engagement für die Eine Welt. Als Teil eines katholischen Sozialverbandes gestalten sie bewusst Gesellschaft und Kirche mit.


§ 1 Name und Sitz

(1) Das Kolpingwerk im Dekanat / in den Dekanaten N. N. der Erzdiözese München und Freising führt den Namen “Kolpingwerk Bezirksverband N. N.“, im folgenden Bezirksverband genannt, und ist Teil des Kolpingwerkes Diözesanverband München und Freising, des Kolpingwerkes Deutschland und des Internationalen Kolpingwerkes.

(2) Sitz des Bezirksverbandes ist der jeweilige Wohnsitz des/der Bezirksvorsitzenden.

§ 2 Vereinszweck

(1) Das Kolpingwerk Bezirksverband N.N. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO), und zwar im Einzelnen die Förderung

[Hinweis: Die Zwecke müssen wortwörtlich dem Text der AO entsprechen. Sie sind individuell für jeden Bezirksverband auszuwählen und ggfs. zu ergänzen, vgl. Text der AO.]

a)	der Volks- und Berufsbildung,
b)	der Jugendhilfe,
c)	der Altenhilfe,
d)	internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens,
e)	der Religion,
f)	des Schutzes von Ehe und Familie,
g)	des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke,
h)	von Kunst und Kultur,
i)	des Sports,
j)	des traditionellen Brauchtums, einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings,
h)	…

Die Satzungszwecke werden – orientiert am Programm / Leitbild und an den Bestimmungen der Satzung des Kolpingwerkes Deutschland sowie dem Generalstatut des Internationalen Kolpingwerkes – insbesondere verwirklicht durch 

[Hinweis: Die Erläuterungen müssen individuell für jeden Bezirksverband konkretisiert werden.]
zu a) …
zu b) …

(2) Der Bezirksverband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Mittel des Bezirksverbandes dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Bezirksverbandes. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Bezirksverbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 3 Arbeitsweise und Strukturen

Die Arbeit des Kolpingwerkes Bezirksverband N.N. geschieht – ausgerichtet an den Vereinszwecken im Sinne des § 2 Absatz 1 – sowohl in altersspezifischer, zielgruppenorientierter als auch in gemeinschaftlicher und generationenübergreifender Ausrichtung, insbesondere durch

a) Umsetzung des Programms / Leitbildes des Kolpingwerkes Deutschland, Anregung und Durchführung von Aktionen zur Umsetzung des Programms / Leitbildes des Kolpingwerkes Deutschland,
b) Erarbeitung von Initiativen und Aktionen des Kolpingwerk Bezirksverband N.N. in Abstimmung mit dem Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising,
c) subsidiäre Unterstützung und Koordinierung der Aktivitäten der Kolpingsfamilien im Bezirksverband,
d) Vertretung und Mitwirkung im Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising,
e) Wahrnehmung der Interessen des Bezirksverbandes und seiner Kolpingsfamilien in politischen und kirchlichen Gremien auf Landkreis- und der Dekanatsebene (z. B. Kreis-/Dekanatsrat der Katholiken, Kath. Kreisbildungswerk und im BDKJ),
f) Förderung und Pflege der innerverbandlichen Kommunikation zur Stärkung der Identität und Gemeinschaft im Kolpingwerk.

§ 4 Mitglieder

Die Kolpingsfamilien im Dekanat/in den Dekanaten N.N. sind geborene Mitglieder des Bezirksverbands.

§ 5  Rechte der Kolpingsfamilien

Die Kolpingsfamilien im Bezirksverband sind berechtigt
a) die Unterstützung des Bezirksverbandes in Anspruch zu nehmen und
b) gemäß dieser Satzung Vorschlags-, Antrags- und Entsendungsrecht für die Organe des Bezirksverbandes wahrzunehmen.

§ 6 Pflichten der Kolpingsfamilien

Die Kolpingsfamilien sind verpflichtet 
a) die in § 2 formulierten Vereinszwecke mitzuverwirklichen und die Aufgaben des Kolpingwerkes mitzuvollziehen,
b) die Satzungen zu beachten und die bindenden Beschlüsse der übergeordneten verbandlichen Organe auszuführen und mitzutragen,
c) den in der Bezirksversammlung beschlossenen Beitrag an den Bezirksverband zu entrichten.
§ 7 Kolpingjugend

(1) Die Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland im Bereich des Kolpingwerkes Bezirksverband N.N. bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres bilden die Kolpingjugend im Bezirksverband N.N. 

(2) Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Bezirksverband N.N regelt ihre Angelegenheiten eigenständig im Rahmen der programmatischen Grundlagen und Beschlüsse des Verbandes. Sie trägt Verantwortung für die Ausgestaltung ihrer Arbeit im Kolpingwerk Bezirksverband N.N.

(3) Die Kolpingjugend ist eingebunden in die gemeinschaftliche und generationen-übergreifende Arbeit der Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes.

(4) Die Kolpingjugend ist Mitgliedsverband des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Kreis-/Stadtverband N.N.

(5) Die Gremien der Kolpingjugend des Bezirksverbandes sind die Bezirkskonferenz und die Bezirksleitung.

(6) Die Bezirkskonferenz der Kolpingjugend ist das oberste beschlussfassende Gremium der Kolpingjugend auf Bezirksebene. Ihr gehören an 

a) mit Sitz und Stimme

1. die stimmberechtigten Mitglieder der Bezirksleitung der Kolpingjugend,
2. vier Vertreter der Kolpingjugend je Kolpingsfamilie, vorrangig die gewählten Jugendleiter,
3. der/die  Bezirksvorsitzende bzw.  bei dessen/deren Verhinderung der/die stellvertretende Bezirksvorsitzende.

b) mit beratender Stimme

1. ein/e Vertreter/in der Diözesanleitung der Kolpingjugend des Kolpingwerkes Diözesanverband München und Freising,
2. jeweils ein/e Vertreter/in der Kath. Jugendstelle im Dekanat N. N.,
3. jeweils ein/e Vertreter/in der BDKJ-Kreis-/Stadtvorstandschaft,
4. die Beauftragten für die Jugendarbeit aus den einzelnen Kolpingsfamilien,
5. falls es keine Bezirksleitung gibt, der/die Beauftragte für die Jugendarbeit des Bezirksverbandes.

Die Bezirksleitung kann Gäste einladen.

Die Bezirkskonferenz der Kolpingjugend tagt mindestens einmal jährlich. Sie ist durch die Bezirksleitung der Kolpingjugend bzw. bei Nichtbestehen einer Bezirksleitung die/den Beauftragte/n für die Jugendarbeit des Bezirksverbandes mindestens vier Wochen vorher einzuladen und zu leiten. Jede ordnungsgemäß eingeladene Bezirkskonferenz ist beschlussfähig. Die Aufgaben der Bezirkskonferenz sind:

1.	die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts der Bezirksleitung,
2.	die Wahl der Mitglieder der Bezirksleitung,
3.	die Beratung und Beschlussfassung über die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit der Kolpingjugend im Kolpingwerk Bezirksverband N. N.,
4.	die Entlastung der Bezirksleitung.

(7) Der Bezirksleitung gehören an

a) mit Sitz und Stimme

1.	die vier[footnoteRef:1] gewählten Bezirksleiter/innen. Sie müssen bei ihrer Wahl mindestens 16 Jahre alt sein. Die Ämter sollen, wenn möglich, paritätisch verteilt werden, sind aber geschlechtlich ungebunden. [1:  Dies ist ein Vorschlag, möglich wären auch z.B. 3 oder 5 Bezirksleiter.] 

2.	der Bezirkspräses.

b) mit beratender Stimme

1.	der/die Bezirksvorsitzende,
2.	der/die Jugendpfleger/in der Jugendstellen im Dekanat N. N.

Die Bezirkskonferenz der Kolpingjugend wählt für die Dauer von zwei[footnoteRef:2] Jahren die Bezirksleiter/innen  der Kolpingjugend. Die Mitglieder der Bezirksleitung sollen nicht mehr als zweimal wiedergewählt werden. [2:  Dies ist ein Vorschlag, um für etwas mehr Kontinuität in der Arbeit der Vorstände zu sorgen, prinzipiell ist aber auch eine Amtszeit von z.B. einem Jahr denkbar (wobei es natürlich immer die Möglichkeit gibt ggf. auch schon früher abzutreten).] 


Die Aufgaben der Bezirksleitung sind insbesondere:
a) Vertretung der Kolpingjugend und Mitarbeit in inner- und außerverbandlichen Organen und Gremien auf Bezirks- und auf Diözesanebene,
b) aktive Mitarbeit im Bezirksvorstand,
c) Vorlage eines Rechenschaftsberichts zur Bezirkskonferenz und eines Tätigkeitsberichts zur Bezirksversammlung,
d) Einberufung und Leitung der Bezirkskonferenz,
e) Umsetzung der Beschlüsse und Aufträge der Bezirkskonferenz,
f)  	Kontaktpflege zu den Kolpingsfamilien,
g) Sicherstellung zielgruppen- und bedürfnisorientierter Jugendarbeit.

§ 8 Organe

Die Organe des Bezirksverbandes sind die Bezirksversammlung und der Bezirksvorstand. Die Mitglieder aller Organe müssen Mitglied im Kolpingwerk Deutschland sein.

§ 9 Bezirksversammlung

(1) Die Bezirksversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Bezirksverbandes. Der Bezirksversammlung gehören an:

a) mit Sitz und Stimme
1. die stimmberechtigten Mitglieder des Bezirksvorstandes,
2. xxx  Vertreter je  Kolpingsfamilie,   vorrangig   der/die Vorsitzende und der Präses bzw. der/die Geistliche Leiter/in,
3. xxx Vertreter der Kolpingjugend je Kolpingsfamilie bzw. der/die Jugendbeauftragte der Kolpingsfamilien,
4. ein weiterer Delegierter je volle 50 Mitglieder einer Kolpingsfamilie.

b) mit beratender Stimme 
ein/e Vertreter/in des Kolpingwerkes Diözesanverband München und Freising.

c) Der Bezirksvorstand kann Gäste einladen.

(2) Alle wichtigen, den Bezirksverband betreffenden Angelegenheiten sind in der Bezirksversammlung zu behandeln. Dazu gehören insbesondere: 
a) die Beschlussfassung über die Satzung des Bezirksverbandes, 
b) die Umsetzung des Programms und der Beschlüsse des Kolpingwerkes Deutschland und seiner Untergliederungen,
c) die Beratung und die Beschlussfassung über die Vereinszwecke des Bezirksverbandes entsprechend § 2 (1) dieser Satzung, 
d)  Beschlussfassung über die Anzahl der weiteren Vorstandsmitglieder und ihrer Aufgaben,
e)  die Beschlussfassung über die Beiträge der Kolpingsfamilien an den Bezirksverband,
f)  die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Bezirksvorstands,
g)  die Entgegennahme des Finanzberichts,
h)  die Entlastung des Bezirksvorstands,
i)  die Wahl des Bezirksvorstands und der Kassenprüfer/innen,
j)  die Beratung und die Beschlussfassung über die gestellten Anträge.

(3) Anträge an die Bezirksversammlung können stellen und vorschlagsberechtigt für die Wahlen sind:
a) der Bezirksvorstand,
b) die Vorstände der örtlichen Kolpingsfamilien, 
c) die Bezirkskonferenz der Kolpingjugend,
d) die Mitglieder (ab Vollendung des 14. Lebensjahres) der Bezirksversammlung.

(4) Die Bezirksversammlung wählt in freier und geheimer Wahl auf die Dauer von xxx Jahren
1. die/den Bezirksvorsitzende/n,
2. die/den stellvertretende/n Bezirksvorsitzende/n,
3. den Bezirkspräses,
4. die/den Geistlichen Leiter/in,
5. die/den Bezirksschriftführer/in,
6. die/den Bezirkskassierer/in,
7. bei Nichtbestehen einer Bezirksleitung der Kolpingjugend die/den Beauftragte/n für Jugendarbeit,
8. weitere xxx Bezirksvorstandsmitglieder unter Berücksichtigung der von der  Bezirksversammlung beschlossenen  Aufgabenschwerpunkte und regionalen Gesichtspunkte,
9. die beiden Kassenprüfer/innen jeweils jährlich,
10. die Delegierten des Kolpingwerkes Bezirksverband N.N. zur Diözesanversammlung des Kolpingwerkes Diözesanverband München und Freising samt Reserveliste
Die Wahl für die Positionen 4 bis 10 kann auch per Akklamation erfolgen sofern nur ein Kandidat / eine Kandidatin zur Verfügung steht und niemand schriftliche Wahl fordert.

Mit 2/3-Mehrheit kann die Bezirksversammlung beschließen, die Wahl der Delegierten und der Reserveliste zu delegieren. In diesem Fall erfolgt die Wahl der Delegierten und der Reserveliste durch den Bezirksvorstand. Der Beschluss zur Delegation der Wahl an den Bezirksvorstand gilt jeweils nur für eine Wahlperiode; sie kann erneut beschlossen werden.

(5) Die Bezirksversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. 

(6) In dringenden Fällen kann auf
1. Beschluss des Bezirksvorstandes
2. begründetem Antrag von mindestens xxx Kolpingsfamilien
3. Antrag der Bezirkskonferenz der Kolpingjugend
4. Beschlusses des Diözesanvorstandes durch den/die Diözesanvorsitzenden
eine Bezirksversammlung einberufen werden. 
Die Bezirksversammlung ist als Präsenzversammlung durchzuführen, soweit dies mit dem Verlangen beantragt wird.

(7) Für die Einberufung der Bezirksversammlung gilt:
1. Die Einladung zur Bezirksversammlung muss in jedem Fall xxx Wochen vorher und schriftlich mit Angabe der vorläufigen Tagesordnung erfolgen. Die Einladung kann auch per E-Mail und / oder Telefax erfolgen, wenn und soweit einzelne Mitglieder dieser Form der Einladung zugestimmt haben. 
2. Der/die Bezirksvorsitzende beruft die Bezirksversammlung bzw. die außerordentliche Bezirksversammlung ein. Er/sie ist verantwortlich für die Leitung der Sitzung, sorgt für die Durchführung der Beschlüsse und vertritt diese nach außen.
3. Über den Termin und den Ort der Bezirksversammlung sowie über die Tagesordnung und das Verfahren der Einreichung von Wahlvorschlägen und Anträgen beschließt der Bezirksvorstand. Änderungen der Tagesordnung sind von der Bezirksversammlung vor Eintritt in die Beratungen zu genehmigen.
4. Die Bezirksversammlung kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. per Telefon- oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. Ob die Bezirksversammlung in einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommunikation oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt wird, entscheidet der Bezirksvorstand. 
5. Der Bezirksvorstand kann Beschlüsse der Bezirksversammlung auch im schriftlichen Verfahren einholen. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind angenommen, wenn mindestens 51 % aller Mitglieder des Vereins schriftlich zustimmen. Schreibt die Satzung ein höheres Quorum als die einfache Mehrheit vor, ist der Beschluss nur angenommen, wenn eine %-Zahl aller Mitglieder dem Beschluss zustimmt, die dem für den Beschluss erforderlichem Quorum entspricht.

(8) Jede ordnungsgemäß eingeladene Bezirksversammlung ist beschlussfähig. Die Bezirksversammlung entscheidet (ausgenommen bei den Wahlen) mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(9) Über die Bezirksversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Dieses ist den Mitgliedern des Bezirksvorstandes und den Vorsitzenden der Kolpingsfamilien innerhalb von acht Wochen zur Kenntnis zu geben. Nach einer Einspruchsfrist von zwei Wochen genehmigt der Bezirksvorstand das Protokoll.

(10) Wenn ein Beschluss der Bezirksversammlung dem Programm, dem Generalstatut, den Satzungen oder den Beschlüssen des Kolpingwerkes widerspricht muss der/die Bezirksvorsitzende oder der Bezirkspräses unverzüglich Einspruch erheben. In Zweifelsfällen entscheidet der Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising und in letzter Instanz der Bundesvorstand.

§ 10 Bezirksvorstand

(1) Der Bezirksvorstand ist das Leitungsorgan des Bezirksverbandes. Er versteht sich als kollegiales Leitungsgremium und trägt gemeinsam die Verantwortung für das Wohl des Bezirksverbandes. Die Wahrnehmung von Gesamtverantwortung ist grundsätzlich an die Wahl durch die Bezirksversammlung bzw. bei der Kolpingjugend durch ihre Bezirkskonferenz gebunden. 

(2) Der Bezirksverband strebt eine möglichst gleichmäßige Besetzung aller Organe und Gremien mit Männern und Frauen an (paritätische Besetzung), soweit Ämter nicht katholischen Klerikern vorbehalten sind. Alle Wahlgremien des Bezirksverbandes sind gehalten, das Ziel der paritätischen Besetzung zu berücksichtigen. Die Mandatsträger/innen bleiben jedoch bei der Wahl der Kandidatinnen / Kandidaten frei.

(3) 	Der Bezirksverband strebt eine angemessene Beteiligung aller Altersgruppen in den Organen und Gremien an, insbesondere auch eine angemessene Beteiligung der Kolpingjugend.  Alle Wahlgremien des Bezirksverbandes sind gehalten, das Ziel einer generationen-übergreifenden Besetzung der Organe und Gremien zu berücksichtigen. Die Mandatsträger/innen bleiben jedoch bei der Wahl der Kandidatinnen / Kandidaten frei.

(4) Dem Bezirksvorstand gehören an:
1. der/die Bezirksvorsitzende,
2. der/die (oder zwei) stellvertretende Bezirksvorsitzende
3. der Bezirkspräses,
4. der/die Geistliche Leiter/in,
5. der/die Bezirksschriftführer/in,
6. der/die Bezirkskassierer/in,
7. die Bezirksleitung der Kolpingjugend bzw. bei Nichtbestehen einer Bezirksleitung der/die Beauftragte für die Jugendarbeit,
8. xxx weitere Vorstandsmitglieder entsprechend § 9 Abs. 4 Ziff. 8 dieser Satzung.

(5) Der Bezirksvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Jede ordnungsgemäß eingeladene Sitzung des Bezirksvorstandes ist beschlussfähig. Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch, per Telefax, E-Mail, in einer Videokonferenz oder in einer gemischten Sitzung aus Anwesenden und Videokonferenz / anderen Medien / Telefon fassen, wenn kein Mitglied des Vorstands diesem Verfahren widerspricht.

(6) Die Sitzung des Bezirksvorstandes soll mindestens xxx Mal jährlich durchgeführt werden. Die Einladung mit Tagesordnung ergeht mindestens xxx Wochen vorher schriftlich durch die/den Bezirksvorsitzende(n) bzw. im Auftrag durch den/die Bezirksschriftführer(in). Eine Bezirksvorstandssitzung muss einberufen werden, wenn 1/3 der Vorstandsmitglieder unter Angabe des Grundes schriftlich eine solche verlangen. Die Sitzung des Bezirksvorstandes ist als Präsenzsitzung durchzuführen, soweit dies mit dem Verlangen beantragt wird.
Die Sitzung des Bezirksvorstandes kann auch im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. per Telefon- oder Videokonferenz) oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt werden. Ob die Sitzung des Bezirksvorstandes in einer Sitzung oder im Wege der elektronischen Kommunikation oder in einer gemischten Versammlung aus Anwesenden und Videokonferenz/anderen Medien/Telefon durchgeführt wird, entscheidet der/die Bezirksvorsitzende bzw. der/die stellvertretende Bezirksvorsitzende bei Verhinderung.


(7) Der/die Bezirksvorsitzende bzw. der/die stellvertretende Bezirksvorsitzende leitet die Sitzung des Bezirksvorstandes und sorgt mit den übrigen Mitgliedern des Bezirksvorstandes für die Durchführung der Beschlüsse. 

(8) Zu den Aufgaben der Bezirksvorstandsmitglieder gehören sowohl die Organisation der innerverbandlichen Meinungs- und Willensbildung und der Positionsbestimmung als auch die Umsetzung und Einbringung der entsprechenden Positionen in die innerverbandliche Arbeit.

(9) Der Bezirksvorstand regelt über die vorgegebenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten hinaus die Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Arbeit des Bezirksverbandes. Insbesondere trägt er dafür Sorge, dass für die verbandlichen Aufgabenbereiche Ansprechpartner(innen) für die überörtlichen Ebenen zur Verfügung stehen.

(10) Über die Bezirksvorstandssitzung muss ein Protokoll geführt werden, das in der folgenden Sitzung genehmigt werden muss.

(11) Auf Verlangen hat der Bezirksvorstand dem Diözesanvorstand Einsicht in die Geschäftsführung zu geben.

(12) Die Amtszeit eines Mitgliedes des Bezirksvorstandes endet mit der Neuwahl oder mit dem Rücktritt.

(13) Gewählte Amtsträger/innen beziehungsweise Mitglieder des Bezirksvorstands sollen nicht mehr als zweimal in das gleiche Amt wiedergewählt werden. Die Wahl einer Person in ein anderes Amt (auch ein anderes Amt innerhalb desselben Organs oder Gremiums) oder in ein anderes Organ oder Gremium bleibt auch nach drei Amtsperioden ohne Einschränkung zulässig. Der Bezirkspräses und die/der Geistliche Leiter/in bedürfen nach ihrer Wahl der Beauftragung durch das Erzbischöfliche Ordinariat München und Freising. 

(14) Der/die Bezirksvorsitzende, der/die stellvertretende Bezirksvorsitzende und der/die Bezirkskassierer(in) müssen die volle Geschäftsfähigkeit gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besitzen.

§ 11 BGB-Vorstand / Vertretung des Bezirksverbandes

(1) Die/Der Bezirksvorsitzende und die/der stellvertretende Bezirksvorsitzende bzw. die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden vertreten den Bezirksverband nach innen und außen. Sie sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB
(2) Die/Der Bezirksvorsitzende und die/der stellvertretende Bezirksvorsitzende bzw. die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Wahrnehmung von Außenvertretungen für den Bezirksverband durch andere Mitglieder des Bezirksvorstandes erfolgt in Abstimmung und nach Beauftragung (Vollmacht) durch der/den Bezirksvorsitzenden.
Die /Der stellvertretende Bezirksvorsitzende bzw. die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden darf/dürfen die Vertretungsmacht nur ausüben, wenn die/der Bezirksvorsitzende verhindert ist oder zugestimmt hat; die Wirksamkeit der Vertretung durch die/den stellvertretende/n Bezirksvorsitzenden nach außen bleibt hiervon unberührt. Die Verhinderung oder Zustimmung der/des Bezirksvorsitzenden ist im Außenverhältnis nicht nachzuweisen.



§ 12 Auflösung des Bezirksverbandes 

(1) Bei Auflösung des Bezirksverbandes oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an den gemeinnützigen Rechtsträger des Diözesanverbandes, den Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising e.V., ersatzweise an den Diözesanverband München und Freising selbst. Sofern der Diözesanverband beziehungsweise der Rechtsträger nicht mehr besteht oder die Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben ist fällt das Vermögen an die Kolping-Stiftung Josefine Harzmann mit Sitz in München, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Sofern auch diese Kolping-Stiftung nicht mehr besteht oder deren Gemeinnützigkeit nicht mehr gegeben ist fällt das Vermögen an den Deutsche Kolpingsfamilie e.V. mit Sitz in Köln. Das Vermögen ist von diesen jeweils ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden. 

(2) Bei Auflösung des Bezirksverbandes gehen Archiv, Banner, Siegel usw. in die Obhut des Kolpingwerkes Diözesanverband München und Freising über.

§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Beschlüsse der Bezirksversammlung und/oder des Bezirksvorstandes dürfen dieser Satzung und den Beschlüssen übergeordneter verbandlicher Organe nicht widersprechen. Satzungsänderungen bedürfen der ¾ -Mehrheit der Bezirksversammlung.

(2) Diese Satzung wurde am xx.xx.xxxx von der Bezirksversammlung des Kolpingwerkes Bezirksverband N. N. in N. N. beschlossen und tritt nach Genehmigung durch den Diözesanvorstand des Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising in Kraft.


(Ort, Datum) Bezirksvorsitzende/r

Wahlordnung für die Wahl der Kolpings-Bezirks-Vorstandschaft 

§ 1 Wahlausschuss

(1) Vor der Wahl bestellt die Bezirksversammlung einen Wahlausschuss von mindestens drei Mitgliedern der Bezirksversammlung. Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte die/den Wahlvorsitzende/n. Die Wahl des Wahlausschusses und seines/r Vorsitzenden erfolgt durch Zuruf oder Handzeichen. 

(2) Der Wahlausschuss übernimmt für die Dauer der Stimmabgabe bis zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse die Leitung der Bezirksversammlung. 

(3) Die Mitglieder des Wahlausschusses sind selbst nicht wählbar. Die Mitglieder, die als Kandidaten / Kandidatinnen  vorgesehen sind oder vorgeschlagen werden, können zumindest für diesen Wahlvorgang nicht dem Wahlausschuss angehören.


§ 2 Wahlrecht und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind bei der Bezirksversammlung bzw. der Bezirkskonferenz der Kolpingjugend die jeweiligen stimmberechtigten Mitglieder.

(2) Wählbar ist jedes stimmberechtigte Mitglied der Kolpingsfamilien des Bezirksverbandes.


§ 3 Wahlvorgang

(1) Die Wahl ist nach § 9 Abs 4 der Satzung des Bezirksverbandes N. N., im folgenden Bezirksverband genannt, frei und geheim.
Die Wahl für die Ämter nach § 9 Abs. 4 Punkt 4 bis 10 der Satzung kann auch per Akklamation erfolgen sofern nur ein Kandidat / eine Kandidatin zur Verfügung steht und niemand schriftliche Wahl fordert.


(2) Mit absoluter Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Bezirksversammlung müssen gewählt werden:

· der/die Bezirksvorsitzende,
· der/die stellvertretende Bezirksvorsitzende,
· der Bezirkspräses,
· der/die Geistliche Leiter/in,
· der/die Bezirksschriftführer/in,
· der/die Bezirkskassierer/in,

und mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Bezirksversammlung

· der/die Beauftragte für die Jugendarbeit,
· die weiteren Vorstandsmitglieder gemäß § 9 Abs. 4 Ziff. 8 der Satzung des Bezirksverbandes und
· die beiden Kassenprüfer/innen

sowie mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Bezirkskonferenz der Kolpingjugend

· die Bezirksleitung der Kolpingjugend.

(3) Gewinnt keiner der Kandidaten die entsprechende Mehrheit nach § 3 Abs. 1 dieser Wahlordnung, so ist eine Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten, die die meisten Stimmen erreicht haben, durchzuführen. Bei
dreimaliger Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.

(4) Der Wahlausschuss kann Beschlüsse der Bezirksversammlung auch im schriftlichen Verfahren einholen. Beschlüsse im schriftlichen Verfahren sind angenommen, wenn mindestens 51 % aller Mitglieder der Bezirksversammlung schriftlich zustimmen. Schreibt die Satzung ein höheres Quorum als die einfache Mehrheit vor, ist der Beschluss nur angenommen, wenn eine %-Zahl aller Mitglieder dem Beschluss zustimmt, die dem für den Beschluss erforderlichem Quorum entspricht.


(5) Die Wahl ist in das Protokoll der Bezirksversammlung aufzunehmen.


§ 4 Regelungen zur Neubesetzung von Ämtern bei frühzeitigem Amtsausscheiden
Scheidet ein gewähltes Mitglied des Bezirksvorstandes aus, so ist in der nächsten Berzirksversammlung das vakante Amt neu zu wählen. Die Amtsdauer der nachgewählten Personen beträgt volle drei Jahre. Scheiden der Bezirksvorsitzende oder der Bezirkspräses vor dem Ende ihrer dreijährigen Amtszeit aus dem Amt aus, ist in angemessener Frist in einer außerordentlichen Bezirksversammlung das vakante Amt neu zu wählen.



§ 5 Schlussbestimmung

Diese Wahlordnung wurde am xxxx.xxx von der Bezirksversammlung des Kolpingwerk Bezirksverbandes N N. in N. N. beschlossen und tritt nach Genehmigung durch den Diözesanvorstand des Kolpingwerks Diözesanverband München und Freising in Kraft.





(Ort, Datum) Bezirksvorsitzende/r
1

